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4. Landtag Anlage 70 und 71.
des Freistaats Oldenburg.

3. Versammlung.
- 1SS7 . -

Anlage 70.
Bericht

des Ausschusses 1 über die Anlage l , betreffend im Bestände des Staatsguts , soweit erforderlich , die nach¬
trägliche Zustimmung zu erteilen.

Der Ausschuß hat die Veränderungen im Bestände des
Staatsguts iu deu Landesteilen Oldenburg , Lübeck und
Birkenfeld , die in der Zeit vom >. Oktober .1025 bis dahin
1020 erfolgt sind , geprüft und zu Beanstandungen keine
Veranlassung gefunden.

Der Ausschuß beantragt daher:
Der Landtag wolle den Erwerbungen und Ver¬

äußerungen im Bestände des Staatsguts in den
drei Landesteilen vom l . Oktober 1025 bis dahin
1026 , soweit erforderlich , nachträglich seine Zu¬
stimmung erteilen.

Namens des Ausschusses I.
Die Berichterstatter:

T h e m a n n , B r o s ch k v , Al ähle n h off.

Anlage 71.
Bericht

des Ausschusses II zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung der Gemeindeorduuug für deu Landesteil
Oldenburg iu der Fassung vom 25 . Juni 1021 . 1. Lesung.

(Anlage 2 .)

Der vorliegende Gesetzentwurf bezweckt die Neu¬
regelung der an die Amtshanptlente zu zahlenden Auf¬
wandsentschädigung . Die Amtshanptmänner beziehen ans
der Staatskasse eine jährliche Aufwandsentschädigung.
Daneben ist ihnen in ihrer Eigenschaft als Vorsitzende
der Amtsvorstände fiir ihren Aufwand in ihrer Amtsver-
bandstütigkeit von den Amtsräten eine Aufwandsentschädi¬
gung in verschiedener Höhe bewilligt worden . Nur in
einen : Falle wird einem Amtshanptmann von : Amtsver¬
band eine Aufwandsentschädigung nicht gewährt . Der vor¬
jährige Landtag hat den nachstehenden Beschluß gefaßt:
„Die Staatsregierung wird ersucht , den Zustand der Zah¬
lung sogenannter Aufwandsentschädigungen an die Amts¬
hauptmänner durch die Kommnnalverbände zu beseitigen ."
Für dieseir Landtagsbeschluß war u . a . maßgebend , daß
einmal die Gewährung der Aufwandsentschädigungen an
die Amtshanptmänner seitens der Amtsverbände nicht ein¬
heitlich erfolgt , und daß weiter die Amtshanptmänner durch
den Bezug von Aufwandsentschädigungen in Abhängigkeit
von den Kommunalverbänden gelangen können . Die Re¬
gierung hat , um diesen Schwierigkeiten zu begegnen , in dem
vorliegenden Gesetzentwurf die Regelung so getroffen , daß
den Amtshauptmännern neben ihrer Aufwandsentschädi¬
gung aus der Staatskasse eine solche aus der Amtsver¬
bandskasse gezahlt wird , und daß die aus der Amtsver-
bandskafse zu zahlende Aufwandsentschädigung nicht — wie
jetzt — von den Amtsräten , sondern vom Staatsmini-
sterium festgesetzt wird.

Anlagen. 4. Landtag des Freistaats Oldenburg, 3. VersammI

Der vorliegende Gesetzentwurf wurde im Ausschuß
unter Hinzuziehung der Regierungsvertreter einer einge¬
henden Beratung unterzogen . Der Ausschuß gelangte dabei
nicht zu einer einheitlichen Stellungnahme . Einmütig war
allerdings der Ausschuß in der Auffassung , daß der vor¬
liegende Gesetzentwurf eine brauchbare Grundlage für die
endgültige Regelung dieser Frage nicht darstellt . Ein Teil
des Ausschusses hält den bisherigen Zustand für durchaus
unzulänglich , will aber den Amtsverbänden nach wie vor
die Möglichkeit geben , die Aufwandsentschädigungen nach
ihren : Ermessen selbständig festzusetzen . Wenn dieser Teil
des Ausschusses zu einer Ablehnung der Vorlage kommt,
so will er damit die endgültige Regelung dieser Angelegen¬
heit bis zu der angekündigten Neuregelung der ReichSbe-
foldnngsvrdnung zurückstellen, , zumal diese voraussichtlich
auch Änderungen der Bezüge der Amtshanptlente briilgen
wird . Dieser Teil des Ausschusses , die Abgeordneten:
Dannemann , Hartong , Frerichs , Lahmann und Meyer
stellt den

Antrag Nr . 1:
Ablehnung der Vorlage des Staatsministeriums.

Ein anderer Teil des Ausschusses hält es ebenfalls für
zweckmäßig , die Vorlage des Staatsministerinms abzn-
lehnen . Dieser Teil vertritt die Auffassung , daß den Amts-
hanptleuten , die staatliche Beamte sind , die notwendige Auf¬
wandsentschädigung in vollen : Umfange ans der Staats¬
kasse zu gewähren ist . Den gegenwärtigen Zustand hält er
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Anlage 71, 72 und 73. 2 —

für unhaltbar , weil den Amtsvorständen auf die Dauer
nicht zngemntet werden könne, für staatliche Beamte be¬
sondere Aufwandsentschädigungen festznsetzen und zu
zahlen . Dieser Teil des Ausschusses, der die Notwendigkeit
der Gewährung einer Aufwandsentschädigung an die Anits-
hanptlente , denen gewisse repräsentative Pflichten obliegen,
voll anerkannt , setzt bei seiner Stellungnahme voraus , daß
die gegenwärtig vom Staat gezahlte Aufwandsentschädi¬
gung bei der unverzüglich vorzunehmenden Neuregelung in

angemessener Weise erhöht wird . Die Abgeordneten Albers,
Bvrtfeldt , Heitkamp , Fröhle , Saute und Wittje stellen den

Antrag  Nr . 2:
Ablehnung der Vorlage mit der Maßgabe , den

Amtshanptlenten ans Staatsmitteln eine ange¬
messene Entschädigung zu gewähren.

Die Abgeordneten Dohm und Weyand enthalten sich
der Abstimmung.

Namens des Ausschusses II.
Der Berichterstatter:

Fröh l e.

Anlage 72.
Bericht

des Allsschusses II zur 2. Lesung der Anlage 2.

Der Gesetzentwurf ist in erster Lesung abgelehnt.
Zur zweiten Lesung hat der Abg. S chm i d t folgende

Anträge gestellt:
Antrag  I:

Wiederaufnahme des Gesetzentwurfs Anl . 2
unter folgendem Wortlaut:

Im Artikel !)1 wird als zweiter Absatz eingefügt:
„Die Vorsitzenden der Amtsvorstände erhalten

ans der Amtsverbandskasse eine Aufwandsentschä¬
digung in derselben Höhe, wie solche den Amts-
hanptleuten ans der Staatskasse gewährt wird.

A n t r a g II:
Die Staatsregiernng wird ermächtigt , die den

Amtshanptlenten gewährte Aufwandsentschädigung
angemessen zu erhöhen.

Eine Minderheit des Ausschusses, die Abgeordneten
Dannemann , Dohm und Hartong stellt den

Antrag  Nr . 1:
Ablehnung der Anträge des Abg. S chm i d t.

Die Mehrheit des Ausschusses, die Abgeordneten
Albers , Bortfeldt , Frerichs , Fröhle , Heidkamp, Lahmann,
Meyer , Sante , Wittje und Weyand stellt den

Antrag Nr.  2:
Annahme der Anträge des Abg. S chm i d t.

Der Ausschuß stellt den
Antrag Nr.  3:

Annahme des Gesetzentwurfes in der ans der
zweiten Lesung hervorgegangenen Fassung und im
ganzen.

Namens des Ausschusses II.
Der Berichterstatter:

Fröhle.

Anlage 73*

des
Bericht

AusschussesI über die Aulage3, betreffend Vorlegung des Geschäftsberichtesder Staatlichen Kredit¬
anstalt, der Laudessparkasse und der öffentlichen Lebeusversicherungsaustalt.

Gemäß H 40 des Gesetzes über die Staatliche Kredit¬
anstalt , 847 des Gesetzes über die Landessparkasse und 825
des Gesetzes über die öffentliche Lcbensversichernngsanstalt
bat das Staatsministerinm dem Landtage in der Anlage 3
die Geschäftsberichte der drei genannten Anstalten für 1025
vorgelegt. Die im Geschäftsbericht der Staatlichen Kredit¬
anstalt ans Seite 4 erwähnten verlustbringenden Geschäfte
sind mit dem zuständigen Regiernngsvertreter besprochen.

Mit Rücksicht auf die Erklärung der Staatsbankdirek¬
tion an den VerwaltnngSrat (Seite 0 und 7 des Geschäfts¬
berichts) hat der Ausschuß von einer weiteren Stellung¬
nahme abgesehen. Es wird erwartet , daß dem Landtage
über die eingegangenen Verpflichtungen Mitteilung gemacht
wird , sobald die Lage der Verhandlungen dies znläßt.

Im übrigen hat der Ausschuß den Bericht zur Kennt¬
nis genommen . Er stellt den



— 3 Anlage 73, 74 und 75.

Antrag:  und der öffentlichen LebensversichcrnngSanstalt für
Der Landtag walle die Geschäftsberichteder 1025 durch Kenntnisnahme für erledigt erklären.
Staatlichen Kreditanstalt, der Landessparkasse

Namens des Ausschusses 1.
Der Berichterstatter:

G ö h r s.

Anlage 74.
Bericht

des Ausschusses II zu Anlage4 (Entwurf eines Gesetzes für den Laudesteil Birkenfeld, betreffend die Er¬
richtung und Erhaltung des Katasters), l . Lesung.

Durch dieses Gesetz werden auch in dem Katastergesetz
für Birkenfcld van 1335 die überholten und nicht mehr zu¬
treffenden Bestimmungen ergänzt, die vornehmlich nvt-
wendig geworden sind, durch Einführung des Grundbuchs,
welche Änderung des OldenburgischenGesetzes schau im
Jahre 1022 geschehen ist. ^

Es schafft dieses Gesetz keine Änderung des Systems
des geltenden Gesetzes, denn dieses hat sich in Birkenfeld in
seinen Haupt- und Grund-Bestimmungen durchaus
bewährt.

Der. hier varlicgende Entwurf stimmt mit dem alden-
bnrgischen Gesetze überein, svweit nicht andere Verhält¬
nisse auch veränderte Bestimmungen natwendig machen.

Bei der Beratung im Ausschuß wurden Bedenken
gegen das Gesetz im ganzen, wie auch die Einzelbestim¬
mungen nicht erhaben, nur einzelne Paragraphen gaben
Veranlassung zu Fragen und Meinungsaustausch in. Ge¬
genwart van Vertretern der Regierung.

Sv zu tz 3: Hier ist im Entwurf für Birkenfeld neu,
daß das Ministerium der Finanzen anardnen kann, daß bei
Katasterämtern eine „Wertsammlung" zu führen ist. In

der Aussprache war man sich darüber einig, daß in Bir¬
kenfeld die erlösten Preise für Einzelparzellen, (oft Lieb¬
haber-Preise auS verschiedenen Gründen) keine gerechte
Grundlage zur Wcrtsammlung abgeben kannten, sondern
nur Preise für als Einheit verkaufte Besitzungen. Die
Zweckmäßigkeit, Wertsammlnngen zu schaffen, wird all¬
gemein anerkannt.

Bei Z 7 Ziffer 3: Festsetzung der Genauigkeitsgrenze,
wurde seitens der Regierung erklärt, daß dies bereits Var
Jahren neu geregelt sei und für Birkenfeld die Festsetzung
der Genanigkcitsgrenze wegen der Parzellwirtschaft be¬
sondere Bedeutung habe; daß auch für Birkenfeld das Mi¬
nisterium statt der Regierung dies zu bestimmen, sei zweck¬
mäßig der Vergleiche wegen.

Weitere Paragraphen des Gesetzes bringen die gesetz¬
liche Festlegung der Gliederung der Katasterbczirkcund
Katasterbehörden, die Neriregelung des Abschätznngsver-
sahrens und des Rechtsmittelganges.

Der Ausschuß hat keinerlei Änderungen varznschlagen
und beantragt:

Annahme des Gesetzentwurfs.

Namens des Ausschusses II.
Der Berichterstatter:

Weya n d.

Anlage 75.
Bericht

des Ausschusses II zu Anlage4 (Entwurf eines Gesetzes sür den Landesteil Birkenfeld, betreffend die Er¬
richtung und Erhaltung des Katasters). 2. Lesung.

Anträge zur? zweiten Lesung sind nicht gestellt. i Beschlußfassung in erster Lesung ergeben und im
Der Ausschuß stellt den i ganzen.

A n trag:  I
Annahme des Gesetzentwurfs, wie er sich aus der >

Namens des Ausschusses II.
Der Berichterstatter:

Weya n d.
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Anlage 76, 77 und 78. — 4

Anlage 76,
Bericht

des Ausschusses II zur Anlage 9 (Entwurf eines Gesetzes für den Landesteil Lübeck, betreffend Änderung
der Wegeordnung vom 22 . März 1912 ). 1 . Lesung.

Durch diesen Gesetz-Entwurf füll für den Landesteil
Lübeck nachgeholt werden , was dein Landesteil Oldenburg
bereits durch Gesetz bain l4 . August 1925 zngestanden ist.
Es bedarf dazu nur einer Ergänzung des 51 Absatz 2 der
Wegeordnung Venn 22 . März 1912 . Der Landesansschnß

hat dem Gesetzentwurf zugestinnnt . Auch der Ausschuß hat
nach Besprechung mit dem Regiernngsvertreter keine Be¬
denken und stellt den

Antrag:
Annahme des Gesetzentwurfs.

Namens des Ausschusses II.

Der Berichterstatter:

D a h m.

Anlage 77.
Bericht

des Ausschusses II zur Anlage 9 (Entwurf eines Gesetzes für den Landesteil Lübeck, betreffend Änderung
der Wegeardnung vom 22 . Marz 1912 ). 2 . Lesung.

Anträge zur zweiten Lesung sind nicht gestellt . Annahme des Gesetzentwurfs auch in zweiter
Der Ausschuß stellt den A ntrag:  Lesung und im ganzen.

Namens des Ausschusses >>.
Der Berichterstatter:

D v h m.

Anlage 78,
Bericht

des Ausschusses III über die Anlage 10.
, *

Das Staatsministerinm beantragt in der Anlage 10
die nachträgliche Genehmigung zum Ankauf von 9,4456 Inr
von der Schiffswerft I . FrerichS L Co ., A .G.

Das angekaufte Gelände ist im Jahre 1912 vom
Staat an die Frerichs Werft verkauft . Wenngleich der nun¬
mehr gezahlte Preis von 0,70 pro gm etwas über den 1912
gezahlten Preis hinansgeht , so erkennt der Ausschuß

die Gründe , die zum Wiedererwerb der Flüche führten , an
und stellt den

A ntrag  :
Der Landtag wolle diesem Grundstückserwerb nach¬
träglich znstimmen und die Summe von 66 200
Reichsmark nebst den entstehenden Kosten nach¬
bewilligen.

Namens des Ausschusses III.
Der Berichterstatter:

L es f e r s.



— 5 Anlage 79.

Anlage 79.
Bericht

des Ausschusses II zu Aulage I I : Denkschrift über die Ausbildung der Vvlksschullehrer.

Die Denkschrift erwähnt eingangs die Übergangsmaß¬
nahme , die van der Staatsregierung iw Frühjahr 1926 ge¬
troffen Warden ist und die sie als eine nicht unbedenkliche
Notmaßmahme bezeichnet.

Danach ist — gemäß der varjährigen Denkschrift —
hier in Oldenburg ein zweijähriger pädagogischer Lehr¬
gang zur Ausbildung evangel . Volksschnllehrer eingerichtet
Warden . — In Vechta werden 4 Abiturienten in der
1. Klasse des Seminars in einem einjährigen Lehrgang als
Volksschrillehrcr ansgebildet . Bam Landesteit Lübeck wurde
ein sich meldender Anwärter dem hiesigen pädagvgischen
Lehrgang überwiesen . Und die Anwärter des Land 'cstcils
Birkcnfeld besuchen die pädagvgischen Institute in Darm¬
stadt und Mainz.

Auch jetzt — zu Anfäng des Jahres 1927 — muß die
endgültige Entscheidung über die Neugestaltung der Vvtks-
schnllehrerbildung nach hinausgeschoben werden . Vielmehr
hat die Staatsregierung beschlossen, Ostern 1927 hier in
Oldenburg wieder einen pädagvgischen Lehrgang einzn-
richten zur Ausbildung evangelischer Volksschullehrer.

Eine zwingende Notwendigkeit , Ostern 1927 auch in
Vechta einen Pädagvgischen Lehrgang zur Ausbildung ka¬
tholischer Lehrer einznrichten , liegt nach Ansicht der Staats-
regicrnng nicht Var . — Sie will daher van der Einrichtung
einstweilen absehen und den nvtwendigen Nachwuchs an
katholischen Lehrkräften zu Ostern 1929 anderweitig sicher
stellen . Einige Anwärter satten in Bann arrsgcbitdet wer¬
den , für die nach fehlende Zahl will man preußische Lehr¬
kräfte heranziehen . —

Den Anwärtern des Landesteils Lübeck steht der
Besuch der Preußischen pädagogischen Akademie in Kiel
offen.

Die Birkenfelder Lehreranwärter können auch Ostern
wieder nach Darmstadt und Mainz gehen . —

Bei Bedarf an evangelischen Volksschullehrern ist
durch die Ostern 1927 abgehenden Seminaristen und
Ostern 1928 zur Entlassung kommenden Studierenden des
Pädagogischen Lehrgangs höchstens bis znm Ende des Schul¬
jahres 1928/29 gedeckt. —

Von 1929/30 ab alte freien Lehrerstelten mit aus¬
wärtigen Hanpttehrcrn zu besehen , trägt die Staatsregic-
rung Bedenken , lind der Regierungsvcrtreter beantwortete
eine diesbezügliche Frage aus dem Ausschuß bei der ein¬
gehenden Besprechung dahin , daß die jungen Leute ans
Oldenburg , die Lust hätten , Valksschnllehrer zu werden,
dann zum größten Teil einen anderen Beruf ergreifen
müßten.

Die Zahl der notwendigen Lehrkräfte für das Schul¬
jahr 1929/30 berechnet das Ev . Obcrschnlkollegium ans
10 Lehrer und 8 Lehrerinnen . Die Anfrage ans dem Aus¬
schuß, auf welcher Grundlage man zu dieser Zahl gelangt
sei, wird vom Negierungsvertreter dahin beantwortet , daß
sie ein Resultat mehrjähriger Erfahrung sei. — Zwar sei
-— so führte der Regierungsvertreter ans weitere Fragen
ans , damit zu rechnen , daß nach einer allerdings nicht ge¬
nauen Statistik die Zahl der ABC -Schühen im evangeli¬
schen Landesteil sinken werde . So würde sich ihre Zahl im
Fahre 1930 um 1600 gegenüber dem Jahre 1921 ver¬
ringern , dagegen würde die Zahl im Bereich des Katholi¬
schen Oberschrrlkolleginms 1930 um etwa 1900 sich steigern
gegenüber dem Jahre 1924 . Daraus sei aber kein Schluß

zu ziehen ans die Zahl der Lehrerstelten . — Einem
Wunsch ans dem Ausschüsse heraus , die Statistik über die
Volksschulen zu erweitern , stimmte der Regiernugsvertretcr
zu . Ebenso einem weiteren Wunsche auf Hergabe einer
Übersicht über die Besetzung der einzelnen Schulklassen . —

Die Fragen:
1, Welche Mehrkosten entstehen , wenn die Valksschnllehrer

statt in den Besaldnngsgrupen VII , VIII und IX dem¬
nächst in die Gruppen IX , X mW XI eingestnft werden
sollten,
u ) fiir den Staat , '
I<) für die Gemeinde?

2 . Hat die für den Lehrerberuf geforderte Vollreife einer
höheren Lehranstalt voraussichtlich auch Konsequenzen
für die Ergreifung der anderen mittleren Beamten-
Berufe?

werden , wie folgt , beantwortet:
1. Bei einer Einstufung der Lehrer in die Gruppen IX,

X und XI erhöhen sich die Gehälter und die Ortszu-
schläge , während Frauen - und Kinderznlagen unver¬
ändert bleiben . Um die Mehrkosten festzustellcn , sind
also nur Gehalt und Ortsznschlag berücksichtigt Warden.
Ferner ist die Zahl der Lehrer und ihre Verteilung
auf die Gruppen VII , VIII und IX am 1. 4 . 1926 zu
Grunde gelegt Warden . Endlich ist die Berechnung n » r
eine Durchschnittsberechnung , die für die Lehrer im Be¬
reich des Evangelischen Oberschnlkollegirims ansgeführt
und dann auf Lehrer im Bereich der 3 anderen Ober¬
schulbehörden nach dem Verhältnis ihrer Zahl zu der
der Lehrer im Bereich des Evangelischen Oberschul-
kalteginms umgerechnet Warden ist.

Danach würden die Mehrkosten voraussichtlich
betragen

I . Landesteil Oldenburg:
a ) evangelische Lehrer 1 742170 R .M.
b) katholische Lehrer 692 338 „

II . Landesteil Lübeck  296 169 „
III . Landesteil  B i r k e n f e l d 313 690 „

Wie sich diese Mehrkosten auf Staat und Gemeinden
verteilen werden , läßt sich im voraus nicht übersehen,
da dafür die jeweiligen Bestimmungen des Finanzans-
gteichsgesetzes maßgebend sind.

Zu obigen Angaben wird jedoch bemerkt , daß die
airgenommene Höhereinstufung der jetzt im Amte be¬
findlichen Lehrer Wahl nicht in Frage kommen kann . Es
erscheint auch ausgeschlossen , daß die Lehrer , die in Zu¬
kunft nicht mehr auf dem Seminar , sondern auf einer

Akademie oder im hiesiger : pädagogischen Lehrgang ans¬
gebildet werden , in absehbarer Zeit auf eine solche Ge-
haltseinstnfung rechnen können . Sollte dennoch das
Vorgehen anderer Länder , besonders Preußens , Olden¬
burg dazu zwingen , so würde sich diese Maßnahme doch
erst ganz allmählich auswirken , so daß die oben errech-
neten Summen frühestens nach etwa 40 Fahren erreicht
Werder: würden.

2 , An » nd für sich hat die erhöhte Anforderung arr die
Ausbildung der Volksschullehrer mit der Vorbildung der
„mittleren Beamtenberufe " nichts zu tun . Ob cs fiir
notwendig befunden wird , auch hierfür neue Grund¬
sätze aufzustellen , läßt sich zur Zeit nicht sagen.



Anlage 79. 6

Da mit derVermindernng der Zahl der ABC-Schützcn
im Jahre 1930 iur evangelischen Landesteil keine Ände¬
rung in der Zahl der Lehrerstellcn eintritt , sa kann die
Frage ans dem Ausschuß für Ostern 1927 auf Maß¬
nahmen zur Ausbildung evangelischer Valksschnllehrer
Vvrübergehcnd zu verzichten, nicht erörtert werden. —
Selbst wenn man nach mit einigen nnbcschäftigtenJung-
lehrern und Lehrerinnen — deren genaue Zahl erst fest¬
gestellt werden müßte durch Nachfragen bei den Obcr-
schulkallegicn— rechnen könnte oder mit einer ver¬
schwindend geringen Zahl van preußischen, die in Olden¬
burg wahnen, deren Anzahl z. Zt . jedvch nicht feststeht.

Eine weitere Anregung ans dem Ausschüsse, jedem
der sich meldenden Anwärter — zu Ostern 1927 sind
es 27 Oldenburger — eine bestimmte Unterstützung zu
geben und sie sich dann Akademien wählen zu lassen,
um sa die Gesamtkasten van 79 343 R.M ., die im ein¬
zelnen in der besanderen Begründung zerlegt sind, zu
kürzen, wurde vam Regiernngsvcrtreter dahin Leant-
wartet, daß die übergraße Anzahl der Bewerber wünsche,
in Oldenburg ihre Ausbildung zu erhalten. Zudem
stammen viele ans Verhältnissen, in denen es schwer
fällt, die Kaste» anfznbringen. Und der Gedanke, alle
Anwärter draußen unterznbringcn, erscheine der Re¬
gierung augenblicklich nicht möglich, zumal sich auch
Sachkenner dagegen anSgesprvchen Haben. —

Sa hat sich denn die Staatsregiernng für Ostern
1927 zu der aben erwähnten Natmaßnahme cntschlassen.
Tie ist sich dabei — um den Warten des Regierungs-
Vertreters zu falgen —, zahllaser Schwierigkeiten bewußt
sawahl im evangelischen Landesteil als auch im katha-
lischen. Es hat sich immer mehr bestätigt, daß der Lehr¬
gang eine Natmaßnahme ist, sawahl räumlich als auch
hinsichtlich der Belastung der Dazenten, Störung der
Anfbauschulc nsw.

Die Regierung hat sich das ganze Jahr bemüht,
das Menschenmögliche zu erreichen.

Und die Möglichkeit, etwas Besseres zu leisten, tritt
erst dann ein, wenn Preußen die Lehrerbildung end-
giltig geregelt hat. —

Nachträglich ist nach eine Eingabe des Vereins Olden¬
burger Lehrerinnen und des Oldenburger Landeslehrer-
vercins eingegangen. In ihr wird znm Schluß gewünscht,
die „Fartführung des pädagagischen Lehrgangs in Olden¬
burg abznlehnen und genügend Mittel zur Verfügung zu
stellen, um die Ausbildung der Oldenburger Vvlksschnl-
lehrer ans auswärtigen Universitäten bezw. Akademien zu
ermöglichen." In der Begründung wird darauf hingc-
wiesen, daß die Räume völlig unzureichend seien, ebenfalls
die Ausstattung der Lehrmittelsammlung und der Bü¬
cherei, auch müsse man sich vergegenwärtigen, daß die
meisten Lehrkräfte an dem Lehrgang nur im Nebenamt
tätig seien, und daß Oldenburg mit seiner Lehrerbildung
weit hinter den andern deutschen Staaten zurückblcibe,
wenn dieser pädagagische Lehrgang nach einige Jahre be¬
stehen bleiben würde. — Ans diesen Gründen wird die
abige Regelung gewünscht.

Ebenfalls nachträglich gingen nach ein eine Eingabe
der Studierenden des pädagagischen Lehrgangs sawic eine
Eingabe des Landeslchrervereins für den Landesteil
Lübeck.

In der ersterwähnten Eingabe wird"dargelegt, daß der !
jetzige Lehrgang inbezng aus Räumlichkeiten, Größe und !
Ausstattung derselben, Lehrmittel, Ubnngsschnle nsw. einen >
durchaus behelfsmäßigen Eharakter darstelle. Gewünscht>
wird, die Fartführung des Pravisarinms abznlehnen, dafür !
aber schau jetzt in Oldenburg mit dem Ban und der Ein- !
richtnng cinerAnstalt zu beginnen, die der preußischen päda- ^
gvgischen Akademie mindestens gleichwertig ist, und nur j

bei Ablehnung dieser Bitte die Ausbildung künftiger Olden¬
burger Valksschnllehrerin pädagagischen Akademien ader
Universitäten außerhalb Oldenburgs in Aussicht zu
nehmen.

In der zuletzt erwähnten Eingabe wird gewünscht, die
Fartführung des pädagagischen Lehrgangs in Oldenburg
abznlehnen und genügend Mittel zur Verfügung zu stellen,
um die Ausbildung der Valksschullehrer des Freistaats
Oldenburg einschl. derjenigen im Landesteil Lübeck ans
auswärtigen Universitäten bzw. Akademien zu ermöglichen.
Diese Eingabe wünscht alsv dieselbe Regelung wie die des
Oldenburger Landeslehrervereins.

Bei der nachmaligen Besprechung war die Meinung
im Ausschüsse geteilt. Die Mehrheit des Ausschusses, die
Abgeardneten Bartfcldt, Dahm, Frerichs, Fröhle, Hartaug,
Heidkamp, Lahmann, Meyer, Saute , Weyand stellen den

A n t r a g N r. 1 :
Der Landtag walle die Denkschrift über die Aus¬

bildung der Valksschullehrer Aul. 11 durch Kennt¬
nisnahme für erledigt erklären.

Dabei betaut eine Minderheit dieser Mehrheit, näm¬
lich die Abgeardneten Frerichs, Lahmann, Meyer, daß sie
die jetzige Regelung der Lehrerbildung sawie den in der
Denkschrift van der Staatsregiernng empfahlenen Weg für
durchaus unzulänglich hält. Sie betaut weiter, daß sie au
ihren im Jahre 1925 gestellten Anträgen festhält und die
jetzige Bcregelnng nur als ein Pravisarium betrachtet. Da
aber das Reich die Lehrerbildung nach nicht geregelt hat,
auch in Preußen endgültige Resultate nach nicht varliegeu,
sa sieht sie van der Stellung eines weitergehenden Antrags
in diesem Jahre ab.

Eine Minderheit des Ausschusses, die Abgeardneten
Albers und Wittje wünscht, daß van der Einrichtung eines
weiteren pädagagischen Lehrganges zu Ostern 1927 abge¬
sehen werde, van dem die Regierung in ihrer Denkschrift
selbst sage, daß er „eine nicht unbedenkliche Natmaßnahme"
sei. Es stehe fest, daß sawahl Lehrräume als Lehrmittel
völlig unzureichend seien. Da zudem die meisten Lehrkräfte
am Lehrgang nur nebenamtlich tätig seien, könne nicht
ausbleiben, daß die Qualität dieser Lehrerbildung in
Oldenburg weit hinter derjenigen anderer Länder zurück¬
bleibe. Deshalb dürfe kein neuer Lehrgang eröffnet
werden, vielmehr müsse mit dem Ostern 1928 endenden
laufenden Lehrgang diese Art Lehrerausbildung abge-
schlassen werden. Man möge hinsichtlich des evangelischen
Teiles unseres Landes ebensa vargehcn wie in unserem
kathalischen Landestcil, wa die Ostern 1927 varhandcuen
Bewerber an preußische nsw. Akademien verwiesen wür¬
den, und wa bei etwaigem späterem Lehrermangel auf
preußische Junglehrer znrückgegriffen werden satte. Stelle
man die durch den Fartfall des neuen Lehrganges frei
werdenden Mittel den Bewerbern zur Verfügung, sa werde
sich deren Ausbildung aus den varhandcnen auswärtigen
Akademien und pädagagischen Instituten durchführen
lassen. Das ergebe aber ein ganz anderes Lehrmaterial,
als es die pädagagischen Lehrgänge in Oldenburg ange¬
sichts ihrer affenbaren Mängel hervarznbringcn ver¬
möchten.

Im übrigen hält cs dieser Teil des Ausschusses sin
die abschließende Regelung der künftigen Lehrerbildung für
natwendig, daß Oldenburg sich inzwischen mit Preußen und
Bremen in Verbindung setzt, um zu prüfen, ab die Errich¬
tung einer pädagagischen Akademie in Betracht kämmt.

Dieser Teil des Ausschusses stellt
A n t r a g N r. 2 :

Der Landtag walle beschließen, die Denkschrift
des Staatsministeriums durch Kenntnisnahme für



erledigt zu erklären und ferner die Staatsregierung
zu ersuchen:
1. von der Einrichtung eines neuen pädagogischen

Lehrganges zur Ausbildung evangelischer VolkS-
schnllehrer in Oldenburg zu Ostern 1927 abzu-sehen,

2. die dadurch freiwerdenden Mittel bereitzn-
stellen, um die Ausbildung der 1927 vorhan¬
denen oldenburgischen Bewerber für den Lehr-
aintsbernf ans preußischen und hessischen Akade¬
mien bzw. ans den pädagogischen Institute » in
Dresden, Leipzig, Jena und Darmstadt zu er¬möglichen,

Anlage 79, 80 und 81.

3. in Verhandlungen mit Preußen und Bremen
darüber einzutreten, ob sich die Einrichtung einer
pädagogischen Akademie zur Ausbildung von
Volksschullehrern für einen größeren Bezirk,
etwa für Nordwestdentschland, zu Ostern 1.928
empfiehlt.

. Der Ausschuß stellt ferner den
A n t r a g N r. 3 :

Der Landtag wolle die Eingaben des Vereins
Oldenburger Lehrerinnen, deS Oldenburgischen
Landeslehrervereins, der Studierenden deS pädago¬
gischen Lehrgangs, sowie des Lehrervereins für den
Landesteil Lübeck für erledigt erklären.

Namens des Ausschusses II.
Der Berichterstatter:

Lahman n.

Anlage 80.
Bericht

des Ausschusses ll zur Anlage 12 (Entwurf eines Gesetzes für deu Laudesteil Lübeck, betreffend Änderung
des Gesetzes lwm 5. März 1900, betreffend Erhebung einer Kurtaxe in Niendorf, Klein-Timmeudorfcrstraud,

Scharbeutz und Hafftrug, und betreffend Bildung eitles Ostseebaderfvnds). I. Lesung.
Dieser Gesetzentwurf entspricht eitlem Wunsche des

LandeSausschnsseS und des Landtages, nach dem die Re¬
gierung in Eutin alljährlich eine Abrechnung über den
Ostseebäderfonds dem LandeSauSschusse und dem Landtag
zugleich mit dem Voranschlag der Landeskasse vorzn-legen hat.

den
Der Ausschuß hat nichts dazu zu bemerken und stellt

A »trag:
Annahme des Gesetzentwurfs.

Namens des Ausschusses II.
Der Berichterstatter:

D o h m.

Anlage 81.
Bericht

des Ausschusses II zur Anlage 12 (Entwurf eines Gesetzes sür den Landesteil Lübeck, betreffend Änderung
des Gesetzes vom5. Marz 1900, betreffend Erhebung einer Kurtaxe in Niendorf, Klein-Tinnnendvrferstrand,

Scharbeutz und Haffkrug, und betreffend Bildung eines Ostseebäderfouds). 2. Lesung.
Anträge zur 2. Lesnng sind nicht gestellt.
Der Ausschuß stellt den

Antrag:
Annahme des Gesetzentwurfs auch in 2. Lesnng

und im ganzen.

Namens des Ausschusses>l.
Der Berichterstatter:

D o h m.
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